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1.  Gesetz für faire Verbraucherverträge

Seit dem 1.3.2022 sind strengere Regelungen für stillschweigende Vertrags-
verlängerungen in Kraft. Für Verträge, die ab diesem Datum geschlossen 
wurden, ist eine Allgemeine Geschäftsbedingung, wonach sich ein Verbraucher-
vertrag stillschweigend verlängert, nur dann wirksam, wenn dem Verbraucher 
das Recht eingeräumt wird, das verlängerte Vertragsverhältnis nach Ablauf 
der anfänglichen Vertragslaufzeit jederzeit mit einer Frist von höchstens 
einem Monat zu kündigen. Ferner darf auch für die Kündigung zum Ablauf 
der zunächst vorgesehenen Vertragsdauer nur eine Kündigungsfrist von 
höchstens einem Monat vorgesehen werden.

Bitte beachten Sie: Für Verträge, die vor dem 1.3.2022 abgeschlossen wurden, 
gilt weiterhin die alte Regelung, dass stillschweigende Vertragsverlängerungen 
bis zu einem Jahr und Kündigungsfristen von bis zu 3 Monaten Dauer 
möglich sind.

2. Beweislast für den Zugang einer Mail

Den Absender einer E-Mail trifft die volle Darlegungs- und Beweislast dafür, 
dass die E-Mail dem Empfänger zugegangen ist. Ihm kommt keine Beweis-
erleichterung zugute, auch wenn er nach dem Versenden keine Meldung 
über die Unzustellbarkeit der E-Mail erhält. Zu dieser Entscheidung kam das 
Landesarbeitsgericht Köln am 11.1.2022.

Wie auch bei einfacher Post ist es technisch möglich, dass die Nachricht 
nicht ankommt. Dieses Risiko kann nicht dem Empfänger aufgebürdet 
werden. Denn der Versender wählt die Art der Übermittlung der Willens-
erklärung und trägt damit das Risiko, dass die Nachricht nicht ankommt. 
Um sicherzustellen, dass eine E-Mail den Adressaten erreicht hat, hat der 
Versender über die Optionsverwaltung eines E-Mail-Programms die Mög-
lichkeit, „eine Lesebestätigung“ anzufordern.

In dem Rechtsstreit stritten sich Arbeitgeber und Arbeitnehmer um die 
Verpflichtung des Arbeitnehmers, ein ihm zur Finanzierung einer Fortbildung 
gewährtes Darlehen an das Unternehmen zurückzuzahlen. In dem Darlehens- 
vertrag war geregelt, dass die Firma auf die Rückzahlung des Darlehens ver-
zichtet, wenn sie ihm aus betrieblichen Gründen nicht innerhalb von 5 Jahren 
nach Beendigung der Fortbildung die Übernahme in ein Arbeitsverhältnis 
anbietet. Ob der Arbeitnehmer eine E-Mail des Arbeitgebers mit einem 
Beschäftigungsangebot als Anlage am letzten Tag der Frist erhalten hat, war 
streitig. Die Firma verwies auf ihr Postausgangs- und Posteingangskonto, 
wonach die E-Mail verschickt wurde und sie keine Meldung der Unzustell-
barkeit bekommen hatte. Laut Arbeitnehmer ging eine solche E-Mail erst 3 
Tage später bei ihm ein. Die Firma hatte vor Gericht keinen Erfolg.
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3. Sachliche Informationen über 
Schwangerschaftsabbrüche

Mit einem beschlossenen Regierungsentwurf soll die Strafvorschrift der 
Werbung für den Schwangerschaftsabbruch im Strafgesetzbuch aufgehoben 
werden. Damit soll zum einen erreicht werden, dass sich betroffene Frauen 
besser informieren können. Denn die Bereitstellung von Informationen insbe-
sondere durch Ärzte, die selbst Schwangerschaftsabbrüche vornehmen, auch 
außerhalb eines persönlichen Beratungsgesprächs, stellt für sie eine wichtige 
Entscheidungshilfe dar. Ärzte müssen Frauen in dieser schwierigen Situation 
unterstützen können, ohne eine Strafverfolgung befürchten zu müssen.

Begleitende Änderungen des Heilmittelwerbegesetzes sollen gewährleisten, 
dass auch die Werbung für medizinisch nicht indizierte Schwangerschafts-
abbrüche zukünftig nur unter den strengen Vorgaben des Heilmittelwerbe-
gesetzes erlaubt ist. Irreführende oder abstoßende Werbung für alle Arten 
von Schwangerschaftsabbrüchen bleibt weiterhin gesetzlich verboten.

4. Förderung zur energieeffizienten Sanierung 
von Gebäuden

Es können wieder neue Anträge bei der KfW für Sanierungsmaßnahmen an 
Gebäuden gestellt werden. Die Förderung im Rahmen der Bundesförderung 
für effiziente Gebäude (BEG) ist wieder gestartet. Die Förderbedingungen für 
Sanierungsmaßnahmen bleiben unverändert. Nähere Informationen gibt es 
auf der Internet-Seite der Kreditanstalt für Wiederaufbau (www.kfw.de).

Zum 1.1.2020 ist auch die steuerliche Förderung für energetische Maßnahmen, 
die am eigengenutzten Wohneigentum durchgeführt werden, in Kraft getreten. 
Sie gilt für die Maßnahmen, die nach dem 31.12.2019 begonnen haben und 
vor dem 1.1.2030 abgeschlossen werden. 

Die Förderung wird auf Antrag des Steuerpflichtigen gewährt und beträgt 
insgesamt 20 % der Aufwendungen, maximal 40.000 € pro Wohnobjekt, ver-
teilt über 3 Jahre, und zwar je 7 % der Aufwendungen, höchstens 14.000 € 
im Kalenderjahr des Abschlusses der energetischen Maßnahme und im 
folgenden Kalenderjahr, sowie 6 %, höchstens 12.000 € im übernächsten 
Kalenderjahr.



4 | 

5. Grundversorgung mit Strom und Gas – gesplit-
tete Neukundentarife können zulässig sein

Das Gesetz über die Elektrizitäts- und Gasversorgung (EnWG) soll die 
Grundversorgung der Haushalte mit Strom und Gas sichern. Es enthält einen 
Kontrahierungszwang für den Grundversorger. Ein Energieversorgungsunter-
nehmen kann in seiner Preisgestaltung bei der Grund- und Ersatzversorgung 
zulässigerweise zwischen Alt- und Neukunden unterscheiden. Das hat das 
Oberlandesgericht Köln mit Beschluss vom 2.3.2022 entschieden.

Eine Diskriminierung durch unterschiedliche Preise bei Alt- und Neukunden 
findet nicht statt. Eine solche ist nur dann anzunehmen, wenn die unter-
schiedlichen Tarife unter Berücksichtigung sämtlicher Umstände des Einzel-
falls darauf gerichtet sind, die Neukunden ohne sachlich gerechtfertigten 
Grund zu benachteiligen. Dies ist nicht der Fall. 

Vielmehr sind die Neukunden verpflichtet, die Preise zu zahlen, die zum 
Zeitpunkt des Beginns der Grundversorgung angemessen sind. Insoweit ist 
allgemein bekannt, dass die Preise auf dem Energiemarkt erheblich gestiegen 
sind. Ebenfalls allgemein bekannt ist, dass die Einkaufspreise eines Energie-
versorgers sich maßgeblich unterscheiden und erheblich niedriger sind, 
wenn er die geschätzte Verbrauchsmenge im Voraus und damit langfristig 
bestellen kann. Der Wechsel von zahlreichen Haushaltskunden in den 
Grundversorgertarif kann daher dazu führen, dass der Grundversorger den 
Strom zu erheblich höheren Preisen beziehen muss.

6. Beweislast bei Flugverspätung

Nach der Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs (BGH) steht dem Fluggast 
nach der FluggastrechteVO ein Anspruch auf eine Ausgleichszahlung zu, 
wenn der Flug an seinem Zielort mit einer Verspätung von 3 Stunden oder 
mehr eintrifft. Maßgeblich für das Vorliegen einer solchen Verspätung ist 
der Zeitpunkt, zu dem mindestens eine der Flugzeugtüren geöffnet wird und 
den Fluggästen das Verlassen des Flugzeugs gestattet ist. Die Beweislast für 
das Vorliegen einer großen Ankunftsverspätung trifft den Fluggast. 

Für den Fluggast ist regelmäßig nicht ohne Weiteres zu erkennen, zu welchem 
Zeitpunkt nach der Landung eine Tür des Flugzeugs geöffnet und den Flug- 
gästen das Verlassen des Flugzeugs gestattet worden ist. Das Luftfahrtunter- 
nehmen ist deshalb gehalten, die ihm zur Verfügung stehenden Informationen 
mitzuteilen, die Rückschlüsse auf den maßgeblichen Zeitpunkt ermöglichen.

Im einem vom BGH am 9.9.2021 entschiedenen Fall genügte die Fluggesell-
schaft dieser Darlegungslast, indem sie unter Vorlage eines Auszugs aus dem 
Bordbuch den Zeitpunkt der Landung (18:14 Uhr) und des Erreichens der 
Parkposition (18:20 Uhr) dargelegt und gestützt auf diese Angaben vorge-
tragen hat, die Tür sei unmittelbar danach, jedenfalls vor 18:25 Uhr geöffnet 
worden. Die ursprüngliche Ankunftszeit sollte 15:25 Uhr sein.
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7. Einseitiger Verstoß gegen das 
Schwarzarbeitsgesetz

Handelt es sich bei den zu erbringenden Arbeiten um solche, die nur ein 
Meisterbetrieb hätte vornehmen dürfen, führt eine fehlende Meister- 
eigenschaft nur zu einem einseitigen Verstoß gegen das Schwarzarbeits-
gesetz (SchwarzArbG), der nicht die Nichtigkeit des Vertrags nach sich zieht.

Die Annahme der Nichtigkeit im Falle eines einseitigen Verstoßes würde nämlich 
zu der nicht hinnehmbaren Konsequenz führen, dass der Besteller einer 
Werkleistung weder Erfüllungs- noch Gewährleistungsansprüche geltend 
machen könnte, wenn sich nachträglich ein Verstoß des Unternehmers gegen 
das SchwarzArbG herausstellt.

8. Aufhebungsvertrag auch ohne Bedenkzeit

Ein Aufhebungsvertrag kann unter Verstoß gegen das Gebot fairen Verhandelns 
zustande gekommen sein. Ob das der Fall ist, ist anhand der Gesamtum-
stände der konkreten Verhandlungssituation im jeweiligen Einzelfall zu 
entscheiden. Allein der Umstand, dass der Arbeitgeber den Abschluss eines 
Aufhebungsvertrags von der sofortigen Annahme seines Angebots abhängig 
macht, stellt für sich genommen keine Pflichtverletzung dar, auch wenn dies 
dazu führt, dass dem Arbeitnehmer weder eine Bedenkzeit verbleibt, noch 
der Arbeitnehmer erbetenen Rechtsrat einholen kann. 

Nach Auffassung des Bundesarbeitsgerichts in seinem Urteil vom 24.2.2022 
wird die Entscheidungsfreiheit eines Arbeitnehmers nicht verletzt, wenn der 
Aufhebungsvertrag nur zur sofortigen Annahme unterbreitet wird und der 
Arbeitnehmer über die Annahme deswegen sofort entscheiden muss.
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9. Erhöhung des Mindestlohns und der 
Minijob-Entgeltgrenze geplant

10. Höhere Mindestlöhne für Beschäftigte 
in der Altenpflege

Grundsätzlich gilt auch bei Bestattungen, dass derjenige die Rechnung zahlen 
muss, der den Auftrag erteilt hat. Trotzdem können die Erben in Anspruch 
genommen werden, auch wenn ein anderer den Bestatter beauftragt hat. Über 
die Art und Weise einer Bestattung entscheiden nicht zwangsweise die Erben, 
sondern die nächsten Angehörigen, es sei denn, der Verstorbene hat etwas 
anderes bestimmt. In den Landesgesetzen ist geregelt, wer von den Angehörigen 
vorrangig das Recht hat, über die Beisetzung zu entscheiden. 

Das Oberlandesgericht Koblenz (OLG) hatte in einem Fall zu entscheiden, bei 
dem der Sohn des Verstorbenen die Beerdigung organisierte. Der Sohn stellte 
allerdings fest, dass er nicht Alleinerbe war und forderte von den Erben den 
Ersatz der Kosten aus dem Nachlass. 

Das OLG kam zu der Entscheidung, dass dem Sohn die anfallenden Kosten 
von den Erben erstattet werden müssen. Entscheidend für den Umfang der 
Erstattungspflicht ist die Lebensstellung des Verstorbenen. Sie umfasst die-
jenigen Kosten, die für eine angemessene und würdige Bestattung erforderlich 
sind. Vornehmlich geben dabei die wirtschaftlichen und sozialen Verhältnisse 
des Verstorbenen den Ausschlag.

Die Pflegekommission hat sich einstimmig auf höhere Mindestlöhne für 
Beschäftigte in der Altenpflege geeinigt. Danach steigen die Mindestlöhne 
ab dem 1.9.2022 in 3 Schritten:

Die Pflegekommission empfiehlt außerdem für Beschäftigte in der Alten-
pflege mit einer 5-Tage-Woche einen Anspruch auf zusätzlichen bezahlten 
Urlaub über den gesetzlichen Urlaubsanspruch hinaus (2022 – 7 Tage; 2023 
und 2024 – jeweils 9 Tage).

Pflegehilfskräfte
qualifizierte 

Pflegehilfskräfte
(mind. 1-jährige Ausbildung)

Pflegefachkräfte

ab 1.9.2022 13,70 € 14,60 € 17,10 €

ab 1.5.2023 13,90 € 14,90 € 17,65 €

ab 1.12.2023 14,15 € 15,25 € 18,25 €
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11. Elektronischer Abruf einer AU für 
Arbeitgeber verzögert sich

12. Vorfahrt eines Busses bei Abfahrt 
von einer Haltestelle

Seit dem 1.1.2022 läuft die Testphase des elektronischen Arbeitsunfähigkeits- 
bescheinigungsverfahrens (eAU) durch die Arbeitgeber. Geplant war, dass 
dies ab dem 1.7.2022 für alle Arbeitgeber verpflichtend sein sollte. Am 
18.2.2022 hat der Deutsche Bundestag jedoch eine Verlängerung der Test-
phase bis mindestens 31.12.2022 beschlossen. Somit kommt die eAU für die 
Arbeitgeber verpflichtend frühestens zum 1.1.2023.

Ein Fahrzeug muss jede Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmer ausschließen, 
wenn es vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn einfährt. Fährt ein Linienbus 
aber von einer Haltestelle ab, müssen Fahrzeuge auf der Fahrbahn nach der 
Straßenverkehrsordnung (StVO) nötigenfalls warten. 

Das Oberlandesgericht Celle (OLG) entschied am 10.10.2021 zu folgendem 
Sachverhalt: Im November 2019 wollte ein Autofahrer an einer Haltestelle 
an einem Bus vorbeifahren. Während des Vorbeifahrens fuhr der Bus auf 
die Fahrbahn und es kam zu einem Zusammenstoß. Der Schaden betrug 
ca. 10.000 €. Der Busfahrer behauptete den linken Blinker eingeschaltet zu 
haben, konnte dieses aber nicht beweisen. 

Die Richter entschieden, dass der Busunternehmer dem Halter des Pkw den 
überwiegenden Teil seines Schadens ersetzen muss. Die StVO schränkt zwar 
den Vorrang des fließenden Verkehrs ein, sodass eine Behinderung durch das 
Anfahren eines Busses hinzunehmen ist. Dafür muss der Fahrer des Busses 
aber den Blinker rechtzeitig setzen und sich vergewissern, dass andere 
Verkehrsteilnehmer nicht stark bremsen müssen.
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Aktuelle Kanzlei-News

Unser Kollege Rechtsanwalt 
Peter Blumenthal ist in den Ruhestand 
getreten

Mit Wirkung zum 31.01.2022 ist unser 
Kollege, Peter Blumenthal, in den verdienten 
Ruhestand getreten. Mehr als 43 Jahre 
war Peter Blumenthal schwerpunktmäßig 
als Fachanwalt für Verkehrsrecht tätig und 
hat unser verkehrsrechtliches Dezernat 
aufgebaut. Daneben war er lange Jahre 
im Bonner Anwaltverein engagiert, unter 
anderem auch als dessen Vorsitzender. Von 

2013-2019 war Peter Blumenthal Präsident der Rechtsanwaltskammer Köln.
Wir bedanken uns ganz herzlich für seine tatkräftige Unterstützung und her-
vorragende Arbeit während all dieser Jahre. Für den Ruhestand wünschen wir 
Peter Blumenthal alles, alles Gute.

Das Dezernat wird weitergeführt von unserer geschätzten Kollegin Frau 
Rechtsanwältin Elisabeth Hohenhaus, die sowohl Fachanwältin für Verkehrsrecht 
als auch Fachanwältin für Versicherungsrecht ist. Frau Kollegin Hohenhaus ist 
seit mehr als 20 Jahren als Rechtsanwältin schwerpunktmäßig im Verkehrs- 
und Versicherungsrecht tätig und seit fünf Jahren Partnerin der Kanzlei Eimer 
Heuschmid Mehle. Damit ist auch zukünftig eine hervorragende Betreuung 
und Bearbeitung der Mandate in diesem Bereich sichergestellt.

Elisabeth Hohenhaus
Rechtsanwältin
Fachanwältin für Verkehrsrecht
Fachanwältin für Versicherungsrecht
Tel.: +49 228 62092-40
E-Mail: hohenhaus@ehm-kanzlei.de
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Basiszinssatz (§ 247 Abs. 1 BGB): 
seit 1.7.2016 = −0,88 %; 
1.1.2015 –30.6.2016 = −0,83 %; 
1.7.2014 –31.12.2014 = −0,73 %

Ältere Basiszinssätze finden Sie im Internet unter: www.bundesbank.de und 
dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz (§ 288 BGB seit 1.1.2002): 
Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz +5 Prozentpunkte; 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz +8 Prozentpunkte;
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
(abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz +9 Prozentpunkte; 
zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex (2015 = 100):  
2022: Februar = 112,5; Januar = 111,5 
2021: Dezember = 111,1; November = 110,5; Oktober = 110,7; 
September = 110,1; August = 110,1; Juli = 110,1; Juni = 109,1; 
Mai = 108,7; April = 108,2; März = 107,5

Ältere Verbraucherpreisindizes finden Sie im Internet unter: 
www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht 
ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter 
Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

Kurz notiert

Impressum

Eimer Heuschmid Mehle
Rechtsanwälte Partnerschaft mbB
Friedrich-Breuer-Straße 112 
53225 Bonn
Telefon +49 228 62092-0 
Fax +49 228 460708
kontakt@ehm-kanzlei.de
www.ehm-kanzlei.de
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